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2006

Verordnung zur Regelung der Anforderungen 
an das Bereitstellen von Daten in öffentlich 

zugäng lichen Netzen nach §§ 16, 16a 
E-Government- Gesetz Nordrhein-Westfalen 

(Open Data-Verordnung)

Vom 20. Dezember 2021 

Auf Grund des § 23 Absatz 1 Nummer 3 des E-Govern-
ment-Gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 8. Juli 2016 
(GV. NRW. S. 551), der durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
30. Juni 2020 (GV. NRW. S.  644, ber. S.  702) geändert 
worden ist, verordnet das Ministerium für Wirtschaft, In-
novation, Digitalisierung und Energie im Einvernehmen 
mit dem Ministerpräsidenten und allen Ministerien:

Abschnitt 1 

Grundlagen

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Diese Rechtsverordnung gilt für die Bereitstellung 
elektronischer Daten durch Behörden des Landes, Ge-
meinden und Gemeindeverbände und sonstige der Auf-
sicht des Landes unterstehenden juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts gemäß §§ 16 und 16a des E-Go-
vernment-Gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 8. Juli 
2016 (GV. NRW. S.  551) in der jeweils geltenden Fas-
sung.

(2) Das Datennutzungsgesetz vom 16. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 2941, 2942, 4114) bleibt unberührt.

§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) Daten sind Werte, Angaben oder formulierbare Be-
funde, die unabhängig von Bedeutung, Interpretation 
und Kontext sind und in Sammlungen strukturiert in 
Form von Tabellen, Listen oder Datenbanken vorliegen.

(2) Offene Daten sind Daten, auf die alle natürlichen 
und juristischen Personen frei zugreifen können und die 
von allen genutzt, bearbeitet und geteilt werden können.

(3) Metadaten sind Informationen, die Daten beschrei-
ben und es ermöglichen, Daten zu ermitteln, in Verzeich-
nisse aufzunehmen und zu nutzen. 

(4) Ein Format ist offen, wenn die zugrundeliegenden 
Datenstrukturen und die entsprechenden Standards öf-
fentlich zugänglich, vollständig dokumentiert, offen pu-
bliziert sowie entgeltfrei erhältlich und entgeltfrei nutz-
bar sind.

(5) Ein Standard ist offen, wenn er nicht durch eine na-
türliche oder juristische Person allein kontrolliert wird.

(6) Eine Schnittstelle ist ein defi nierter Übergang, der 
von einem Softwaresystem bereitgestellt wird, der es an-
deren Programmen ermöglicht mit diesem System zu 
kommunizieren. Sie ist offen, wenn sie öffentlich be-
schrieben und öffentlich zugänglich ist.

(7) Nutzung ist jede Verwendung von Daten für kommer-
zielle oder nichtkommerzielle Zwecke, die über die Er-
füllung einer öffentlichen Aufgabe oder die Erbringung 
von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse hinaus-
geht oder die neben der Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
auch zu eigenen kommerziellen Zwecken erfolgt.

(8) Eine grundlegende Überarbeitung von Daten im 
Sinne des § 16 Satz 5 des E-Government-Gesetzes Nord-
rhein-Westfalen liegt vor, wenn die Datenstruktur oder 
Datenschnittstellen wesentlich verändert werden oder 
Datensätze um Daten ergänzt werden.

(9) Anonymisierung ist der Prozess, in dessen Verlauf 
personenbezogene Daten in Daten umgewandelt werden, 
die sich nicht auf eine identifi zierte oder identifi zierbare 
natürliche Person beziehen, oder derart in Daten umge-
wandelt werden, dass die betroffene Person nicht oder 
nicht mehr identifi ziert werden kann.

(10) Nutzende des Open.NRW-Portals sind alle natür-
lichen und juristischen Personen, die über das Portal be-
reitgestellte offene Daten abrufen.

§ 3
Bereitstellung

(1) Soweit Behörden elektronische Daten über öffentlich 
zugängliche Netze nach §  16 des E-Government-Geset-
zes Nordrhein-Westfalen bereitstellen oder nach §  16a 
des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen be-
reitstellen müssen, erfolgt dies in einem offenen Stan-
dard und mittels eines maschinenlesbaren, offenen For-
mates oder einer offenen Schnittstelle.

(2) Die Behörde gewährleistet

1.  die Bereitstellung von grundsätzlich unbearbeiteten 
Daten,

2.  einen leichten Zugang zu den veröffentlichten Daten-
sätzen, 

3.  die Diskriminierungsfreiheit des Zugangs, so dass 
jede Person zu jeder Zeit auf die Daten zugreifen 
kann, ohne sich identifi zieren oder eine Rechtferti-
gung für ihr Handeln abgeben zu müssen, und 

4.  die Möglichkeit der Nutzung.

(3) Bevor Daten über öffentlich zugängliche Netze be-
reitgestellt werden, ist durch die Behörde sicherzustel-
len, dass die Bereitstellung rechtlich zulässig ist. Dabei 
sind insbesondere Belange des Datenschutzes und 
Rechte Dritter zu beachten.

(4) Das Nähere regeln die §§ 4, 5 und 8.

Abschnitt 2
Allgemeine Grundsätze für das Bereitstellen von Daten

§ 4
Daten und Metadaten

(1) Die Daten sollen in offenen Datei- oder Schnittstel-
lenformaten und vorranging über offene Schnittstellen 
bereitgestellt werden. Zur Schnittstelle soll eine Schnitt-
stellen-Dokumentation zur Verfügung gestellt werden, 
die deren Anwendung erläutert. Es sollen die in der An-
lage 1 genannten Formate verwendet werden.

(2) Stellen Behörden über öffentlich zugängliche Netze 
Daten auf elektronischem Weg bereit, so sind die Daten 
mit Metadaten zu versehen. Der nationale Metadaten-
standard zum Austausch von offenen Verwaltungsdaten 
„Data Catalogue Vocabulary Application Profi le“ (DCAT-
AP.de) in seiner jeweils geltenden Fassung ist zu beach-
ten. Die Metadaten dürfen keine personenbezogenen Da-
ten enthalten.

(3) Veröffentlichte Daten sollen dauerhaft bereitgestellt 
werden. Sie sind unverzüglich zu aktualisieren. Aktuali-
sierungen sollen in den Metadaten kenntlich gemacht 
werden. 

(4) Die XÖV-Standards oder vergleichbare Standards 
des IT-Planungsrates im Sinne des §  20 des E-Govern-
ment-Gesetzes Nordrhein-Westfalen zur einheitlichen 
Strukturierung von Datensätzen sind zu beachten. 

§ 5
Lizenzen

(1) Die bereitgestellten Daten einschließlich zugehöriger 
Metadaten sind mit einem Nutzungsrecht (Lizenz) zu 
versehen. Die Lizenz ist so zu wählen, dass die bereitge-
stellten Daten frei und uneingeschränkt im Sinne des § 3 
Absatz  2 genutzt werden können. Es sollen die in der 
Anlage 2 genannten Lizenzen verwendet werden. Für die 
Bereitstellung von Daten nach § 16a des E-Government-
Gesetzes Nordrhein-Westfalen sind diese Lizenzen ver-
pfl ichtend. 

(2) Bei Vorliegen wichtiger Gründe, insbesondere, wenn 
Rechtsvorschriften oder Rechte Dritter entgegenstehen, 
können die Daten ausnahmsweise unter anderen als in 
Anlage 2 genannten Lizenzen bereitgestellt werden, so-
fern diese die Voraussetzungen des Absatz 1 Satz 2 erfül-
len. 
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Abschnitt 3
Besondere Grundsätze für das Bereitstellen 

von offenen Daten nach § 16a des E-Government-Geset-
zes Nordrhein-Westfalen

§ 6
Datenmanagement

(1) In den Behörden des Landes ist ein Datenmanage-
ment dauerhaft zu etablieren, um die effiziente Bereit-
stellung und Aktualisierung nach §  16a des E-Govern-
ment-Gesetzes Nordrhein-Westfalen sicherzustellen. Da-
bei sind die Vorgaben des §  16a Absatz  8 des 
E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen zu be-
rücksichtigen.

(2) Die Behörden des Landes identifi zieren Daten, die 
unter §  16a des E-Government-Gesetzes Nordrhein-
Westfalen fallen, und prüfen vor ihrer Veröffentlichung 
das Vorliegen von Hinderungsgründen nach §  16a Ab-
satz 3 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen. 
Liegt ein solcher Hinderungsgrund vor, muss die Be-
hörde des Landes prüfen, ob dieser durch eine Aufberei-
tung der Daten, insbesondere durch Anonymisierung, 
überwunden werden kann.

(3) Bei der Reihenfolge und Priorisierung der Veröffent-
lichung von Daten sollen die Behörden des Landes neben 
den Vorgaben zur Optimierung von Verwaltungsabläufen 
nach § 16a Absatz 8 des E-Government-Gesetzes Nord-
rhein-Westfalen auch die Nachfrage von Bürgerinnen 
und Bürgern, Unternehmen, Wissenschaft und Forschung 
sowie Verwaltung und den potenziellen Nutzen der Da-
ten für diese berücksichtigen.

§ 7
Beratungsstelle Open Data 

und Open Data-Ansprechpartner

(1) Bei der oder dem Beauftragten der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen für Informationstechnik wird die 
zentrale Beratungsstelle Open Data nach § 16a Absatz 9 
des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen einge-
richtet.

(2) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident 
und die Ministerien bestimmen für ihren Geschäftsbe-
reich jeweils eine Open Data-Ansprechpartnerin oder ei-
nen Open Data-Ansprechpartner als Schnittstelle zur 
Beratungsstelle Open Data. Die Open Data-Ansprech-
partnerin oder der Open Data-Ansprechpartner koordi-
niert die Open Data-Aktivitäten zur Umsetzung des 
§ 16a des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen 
des jeweiligen Geschäftsbereichs.

(3) Die Open Data-Ansprechpartnerin oder der Open 
Data-Ansprechpartner berät und unterstützt die Behör-
den des jeweiligen Geschäftsbereichs insbesondere bei 
der Implementierung der nutzerorientierten und effizi-
enten Datenbereitstellung, des nachhaltigen Datenma-
nagements sowie bei Maßnahmen des Veränderungsma-
nagements.

(4) Die Beratungsstelle Open Data berät und unterstützt 
die Open Data-Ansprechpartnerinnen und Open Data-
Ansprechpartner der Ministerpräsidentin oder des Minis-
terpräsidenten und der Ministerien bei der Umsetzung 
des §  16a des E-Government-Gesetzes Nordrhein-West-
falen, insbesondere bei Fragen der nutzerorientierten und 
effizienten Datenbereitstellung, dem nachhaltigen Daten-
management sowie bei Maßnahmen des Veränderungs-
managements.

Abschnitt 4
Open.NRW-Portal

§ 8
Zentraler Zugang zu offenen Daten

(1) Das für Digitalisierung zuständige Ministerium er-
richtet und betreibt ein elektronisches, über öffentlich 
zugängliche Netze aufrufbares Metadatenportal für of-
fene Daten (Open.NRW-Portal). Das Portal ist der zent-
rale Zugang zu den offenen Daten der Behörden des 
Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände und der 
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juris-

tischen Personen des öffentlichen Rechts sowie zu den 
offenen Daten von Unternehmen der Daseinsvorsorge 
aus Nordrhein-Westfalen im Sinne des §  2 Absatz  2 
Nummer  2 des Datennutzungsgesetzes. Der Zugang zu 
offenen Daten von weiteren öffentlichen Auftraggebern 
im Sinne des §  99 Nummer  1 bis 3 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), 
das zuletzt durch Artikel  30 des Gesetzes vom 23. Juni 
2021 (BGBl. I S. 1858) geändert worden ist, kann durch 
das für Digitalisierung zuständige Ministerium auf dem 
Portal ermöglicht werden.  
(2) Die offenen Daten der Behörden des Landes sind 
grundsätzlich unmittelbar über das Open.NRW-Portal 
zugänglich zu machen. Soweit offene Daten über andere 
Plattformen oder Datenbanken zugänglich gemacht wer-
den, müssen diese Plattformen oder Datenbanken über 
eine offene Schnittstelle, die die Metadaten im Sinne des 
§  4 Absatz  2 bereitstellt, verfügen, um die Verknüpfung 
mit dem Open.NRW-Portal zu ermöglichen.
(3) Gemeinden und Gemeindeverbände, die sonstigen 
der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts sowie weitere öffent-
liche Auftraggeber im Sinne des Absatz 1 können offene 
Daten unmittelbar über das Open.NRW-Portal zugäng-
lich machen.
(4) Die Nutzung der über das Open.NRW-Portal zur Ver-
fügung gestellten technischen Infrastruktur zur Veröf-
fentlichung von offenen Daten ist für die Datenbereit-
steller im Sinne des Absatz 1 kostenfrei.
(5) Das für Digitalisierung zuständige Ministerium ist 
nicht verpfl ichtet, die auf dem Open.NRW-Portal zu ver-
öffentlichenden Daten und Metadaten der Datenbereit-
steller im Sinne des Absatz  1 auf Richtigkeit, Vollstän-
digkeit, Plausibilität oder in sonstiger Weise zu prüfen.

§ 9
Datenschutz

(1) Die Datenverarbeitung im Open.NRW-Portal erfolgt 
zum Zwecke der öffentlichen Zugänglichmachung von 
offenen Daten im Sinne der §§  16 und 16a des E-Go-
vernment-Gesetzes Nordrhein-Westfalen sowie des Da-
tennutzungsgesetzes und von Daten der Datenbereitstel-
ler im Sinne des § 8 Absatz 1. Personenbezogene Daten 
dürfen im Portal nur im Rahmen der Verwaltung der re-
gistrierten Datenbereitsteller, der Kontaktaufnahme 
durch Nutzende sowie beim Aufruf des Portals durch 
Nutzende, soweit dies aus technischen Gründen erfor-
derlich ist, verarbeitet werden. Die Datenbereitsteller im 
Sinne des § 8 Absatz 1 stellen sicher, dass die Daten und 
Metadaten keine personenbezogenen Daten beinhalten.

(2) Das für Digitalisierung zuständige Ministerium ist 
für die Datenverarbeitung im Open.NRW-Portal im 
Sinne des Artikels 4 Nummer  7 der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/
EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S.  1, L 314 vom 22.11.2016, S.  72, L 127 vom 
23.5.2018, S. 2 L 074 vom 4.3.2021, S. 35) verantwortlich.

Abschnitt 5
Schlussbestimmungen

§ 10
Berichtspfl icht

Das für Digitalisierung zuständige Ministerium über-
prüft im Rahmen der Evaluierung der Erfahrungen mit 
§ 16a des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen 
gemäß § 26 Absatz 7 des E-Government-Gesetzes Nord-
rhein-Westfalen bis zum 1. Januar 2025 auch die Erfah-
rungen mit dieser Rechtsverordnung und erstattet der 
Landesregierung über die Ergebnisse Bericht.

§ 11 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.
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(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Regelung der 
Anforderungen an das Bereitstellen von Daten in öffent-
lich zugänglichen Netzen (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 16 E-
Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen) vom 31. März 
2017 (GV. NRW. S. 384) außer Kraft.

Düsseldorf, den 20. Dezember 2021

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t
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Anlage 1 zu § 4 

Empfohlene Datei- und Schnittstellenformate für die Bereitstellung von Daten 

 

Dateiformat 

CSV 

OpenDocument-Formate  

Plain Text 

HTML 

ePub 

JSON inkl. alle darauf basierenden Formate. 

XML inkl. alle darauf basierenden Formate. 

YAML 

Linked Data Formate, die nicht XML oder JSON basiert sind 

LAS 

GeoPackage 

VectorTiles 

TIFF inkl. alle darauf basierenden Formate. 

PNG 

JPEG 2000 

GIF 

SVG 

OGG 

FLAC 

MP3 

 

Schnittstellenformat Schnittstellen-Dokumentation 

RESTful APIs OpenAPI 

HTTP basierte APIs OpenAPI 
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Anlage 2 zu § 5 

Lizenzen für die Bereitstellung von Daten 

Nach § 5 Absatz 1 der Open Data-Verordnung sind folgende Lizenzen bei der 
Datenbereitstellung nach § 16 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen empfohlen 
und nach § 16a des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen verpflichtend. 

 

 

1. Folgende Lizenzen sind bevorzugt zu nutzen, da sie eine einfache Weiterverwendung der 
Daten ermöglichen: 

Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0      
https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0 

CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) Public Domain Dedication 
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de 

 

 

2. Folgende Lizenzen sind zu nutzen, wenn eine Namensnennung erfolgen muss: 

Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0     
https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 

Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de 

– GV. NRW. 2022 S. 24
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2030

Verordnung zur Änderung der Beamten- und 
Disziplinarzuständigkeitsverordnung MWEIMH

Vom 16. Dezember 2021

Auf Grund des § 2 Absatz 3 des Landesbeamtengesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 642), des § 54 
Absatz 3 Satz 2 des Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 
2008 (BGBl. I S. 1010), des § 15 Absatz 2 Satz 2 des Bun-
desbesoldungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Juni 2009 (BGBl. I S. 1434), des § 3 Abs. 2 
der Verordnung über die Ernennung, Entlassung und 
Zurruhesetzung der Beamtinnen und Beamten und Rich-
terinnen und Richter des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 25. Februar 2014 (GV. NRW. S. 199), § 17 Absatz 5 
Satz 2, des § 32 Absatz 2 Satz 2, des § 76 Absatz 5 sowie 
des §  81 Satz  2 des Landesdisziplinargesetzes vom 
16. November 2004 (GV. NRW. S. 624) verordnet das Mi-
nisterium für Wirtschaft, Industrie, Digitalisierung und 
Energie:

Artikel 1

Die Beamten- und Disziplinarzuständigkeitenverord-
nung MWEIMH vom 22. August 2013 wird wie folgt 
durch das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Digita-
lisierung und Energie geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert: 

 a.  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Nummer  3 wird das Wort „und“ durch ein 
Komma ersetzt. 

  bb)  In Nummer 4 wird der Punkt durch das Wort 
„und“ ersetzt. 

  cc)  Folgende Nummer 5 wird angefügt: 

   „5.  des Landesbetriebes Information und 
Technik Nordrhein-Westfalen. 

 b.  In Absatz 2 werden die Wörter „Energie, Industrie, 
Mittelstand und Handwerk“ durch die Wörter „In-
novation, Digitalisierung und Energie“ ersetzt.“ 

2.  § 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  in Nummer 4 wird der Punkt durch ein Semikolon 
ersetzt.

 b)  Folgende Nr. 5 wird angefügt: „5. die Geschäftsbe-
reichsleitungen des Landesbetriebes Information 
und Technik Nordrheinwestfalen.“

3.  In § 3 Nummer 3 werden die Wörter „15 Absatz 14 des 
Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160)“ durch 
die Wörter „6 Absatz 1 des Gesetzes vom 23. Mai 2017 
(BGBl.  I S. 1228)“ und die Wörter „15 Absatz 16 des 
Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160)“ durch 
die Wörter „2 des Gesetzes vom 28. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2250) ersetzt.

4.  In § 4 werden die Wörter „7 des Landesbeamtengeset-
zes vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224), das zuletzt 
durch Artikel  3 des Gesetzes vom 28. Mai 2013 (GV. 
NRW. S. 272)“ durch die Wörter „3 des Landesbeam-
tengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 
S. 642), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244)“ ersetzt.

5.  In § 5 Absatz 2 wird die Angabe „65“ durch die An-
gabe „66“ ersetzt.

6.  In § 6 Absatz 1 S. 2 werden die Wörter „6 des Gesetzes 
vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1577)“ durch die Wörter 
„20 des Gesetzes vom 7. Juli 2021 (BGBl.  I S.  2363)“ 
ersetzt.

7.  In § 7 Abs. 1 werden die Wörter „3 des Gesetzes vom 
28. Mai 2013 (GV. NRW. S. 272)“ durch die Wörter „3 
des Gesetzes vom 20. November 2018 (GV. NRW. 
S. 592)“ ersetzt.

8.  § 8 S. 3 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung in Kraft.

Düsseldorf, den 16. Dezember 2021

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen
Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

– GV. NRW. 2022 S. 29

2120

Bekanntmachung
des Staatsvertrages über die Errichtung und 
den Betrieb des elektronischen Gesundheits-

beruferegisters als gemeinsame Stelle der Länder 
zur Ausgabe elektronischer Heilberufs- und 
 Berufsausweise sowie zur Herausgabe der 
 Komponenten zur Authentifi zierung von 

 Leistungserbringerinstitutionen 
(eGBR-Staatsvertrag – eGBRStVtr)

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 15. Dezember 2021 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Lan-
desverfassung dem Entwurf des Staatsvertrages über die 
Errichtung und den Betrieb des elektronischen Gesund-
heitsberuferegisters als gemeinsame Stelle der Länder 
zur Ausgabe elektronischer Heilberufs- und Berufs-
ausweise sowie zur Herausgabe der Komponenten zur 
Authentifi zierung von Leistungserbringerinstitutionen 
(eGBR-Staatsvertrag – eGBRStVtr) zugestimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Der Tag des Inkrafttretens wird gesondert bekannt ge-
macht.

Düsseldorf, 22. Dezember 2021

Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Hendrik Wüst
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Verordnung
zur Förderung kommunaler Aufwendungen 

für die schulische Inklusion 

Vom 20. Dezember 2021

Auf Grund des § 1 Absatz 8 Satz 2 und des § 2 Absatz 7 
Satz 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwen-
dungen für die schulische Inklusion vom 9. Juli 2014 (GV. 
NRW. S. 404) verordnet das Ministerium für Schule und 
Bildung im Einvernehmen mit dem Ministerium der Fi-
nanzen:

§ 1

(1) In den Schuljahren 2021/2022 und 2022/2023 beträgt 
die Höhe der jährlichen Leistungen des Landes für den 
Belastungsausgleich nach § 1 Absatz 3 Satz 2 des Geset-
zes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die 
schulische Inklusion vom 9. Juli 2014 (GV. NRW. S. 404), 
das durch Gesetz vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 558) ge-
ändert worden ist, 10 Millionen Euro und für die Inklu-
sionspauschale nach § 2 Absatz 3 des Gesetzes zur För-
derung kommunaler Aufwendungen für die schulische 
Inklusion 50 Millionen Euro.

(2) Von den Mitteln für den Belastungsausgleich werden 
jährlich 9 470 000 Euro nach § 1 Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 1 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwen-
dungen für die schulische Inklusion und 530 000 Euro 
nach §  1 Absatz  4 Satz  1 Nummer  2 des Gesetzes zur 
Förderung kommunaler Aufwendungen für die schuli-
sche Inklusion verteilt. 

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Juli 2023 außer Kraft. 

Düsseldorf, den 20. Dezember 2021

Die Ministerin für Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Yvonne  G e b a u e r

– GV. NRW. 2022 S. 40
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Verordnung
über das Verfahren über die Gewährung 
von Integrationspauschalen nach § 17 
des Teilhabe- und Integrationsgesetzes
(Integrationspauschalen-Verordnung)

Vom 5. Januar 2022

Auf Grund des § 17 Absatz 3 des Teilhabe- und Integra-
tionsgesetzes vom 25. November 2021 (GV. NRW. 
S. 1213a) verordnet das Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration im Einvernehmen mit dem 
Ministerium der Finanzen:

§ 1
Verfahren zur Umsetzung von § 17 Absatz 1 

des Teilhabe- und Integrationsgesetzes

(1) Maßgebend für die Berechnung der Vierteljahrespau-
schalen nach § 17 Absatz 1 des Teilhabe- und Integrati-
onsgesetzes vom 25. November 2021 (GV. NRW. S. 1213a) 
in der jeweils geltenden Fassung ist der Bestand der Per-
sonen nach §  14 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes 
in Verbindung mit § 17 Absatz 1 des Teilhabe- und Integ-
rationsgesetzes an den Stichtagen 15. Januar, 15. April, 
15. Juli und 15. Oktober in einer Gemeinde. Der Bestand 
wird vom Kompetenzzentrum für Integration bei der Be-
zirksregierung Arnsberg zu den Stichtagen durch eine 
halbautomatisierte Abfrage beim Meldeportal nach § 12 
der Meldedatenübermittlungsverordnung vom 20. Okto-

ber 2015 (GV. NRW. S. 707) in der jeweils geltenden Fas-
sung auf Grundlage der Verteilung und Zuweisungen 
nach § 16 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes und der 
Meldungen der Gemeinden nach Absatz 2 ermittelt.

(2) Zur Berücksichtigung 

1.  nachgeborener Kinder nach § 17 Absatz 1 Satz 3 des 
Teilhabe- und Integrationsgesetzes und 

2.  von Personen nach § 14 des Teilhabe- und Integrati-
onsgesetzes, die unabhängig von einer Zuweisung 
durch das Kompetenzzentrum für Integration bei der 
Bezirksregierung Arnsberg nach §  16 des Teilhabe- 
und Integrationsgesetzes in einer Gemeinde aufge-
nommen werden, ist eine Meldung der Personen mit 
den Daten gemäß § 17 Absatz 4 des Teilhabe- und In-
tegrationsgesetzes durch die jeweilige Gemeinde an 
das Kompetenzzentrum für Integration bei der Be-
zirksregierung Arnsberg bis zum Stichtag erforder-
lich. 

(3) Das Kompetenzzentrum für Integration bei der Be-
zirksregierung Arnsberg setzt den Zuweisungsbetrag ge-
genüber den Gemeinden mit Bescheid fest.

(4) Die Auszahlung der Integrationspauschalen erfolgt 
jeweils zum 1. März, 1. Juni, 1. September und 1. Dezem-
ber durch das Kompetenzzentrum für Integration bei der 
Bezirksregierung Arnsberg.

§ 2
Übergangsregelung für das erste Quartal 2022

Bei der Berechnung der Integrationspauschalen für das 
erste Quartal 2022 sind auch die Personen nach § 14 des 
Teilhabe- und Integrationsgesetzes zu berücksichtigen, 
die im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 15. Januar 
2020 neu eingereist oder in diesem Zeitraum in Deutsch-
land geboren sind.

§ 3
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
tritt die Integrationspauschalen-Verordnung vom 29. März 
2012 (GV. NRW. S. 158), die zuletzt durch Verordnung vom 
22. April 2020 (GV. NRW. S. 345) geändert worden ist, außer 
Kraft. 

Düsseldorf, den 5. Januar 2022

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Joachim S t a m p

– GV. NRW. 2022 S. 40
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